
Mietvertrag für gewerbliche Räru r,ltr

zwischen
Ra l fWachsmuth ,LübbeckerS t r ,35 .39 in32584Löhne
als Vermieter-

und
Simac Beijinha t-uis Mrguel, Friedrichstr' 20 A in 32584 Löhne

als Mieter

$ 2 Mietzweck

$ 1 Mietobjekt

DerVermietervr:rmietetdemMieterdieGewerbeflächeanc|er
39in3258+r .onne,oestehendauslAusste l lungsraumander
2 Toiletten, r nn,glli"ltentoilette und Vorplatz mit Parkplätzen.

Gesamtfläche von 150,00 m''

I  i .  : r : , i
: : r  ) t  : : ; t :
) ' r  : i i , f '

:l,tt---
.grraum,
lr eine

1 .

2.

Die Vermietung erfolgt zum Betrieb einer Pizzeria'

DasMietobjektdarfnurzudiesemvertragl ichen-Zwe.ckgenutet '
des Nutzungszrrveck"t O"OUtf"n der vorhärigen Zustimmung r:llet

ÄriO'"t" Einwill ig;ng hat der Mieter keinen Anspruch'
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3. Der Mieter hat die eventueil für den Betrieb ihres Gewerbes t:rfo cl:i"l ,: ' i '" ' :-ti

rechilichen Genehmigungen, Konzessionen oder ähnlichen eruf .i- r-;"1 ' 'ri1-11:'f-;r';

beschaffen. wird ;;"üdrussion für den Geschäftsbetrieb otl€rr i.'," l':r. t'rt: '' i:

einzelner uon oem rrnieter vertriebener Artikel entzogen' kanrr tle l ' l ir: ' '" f ti t ' l '

gegenüber dem Veinrieter keinerlei Rechte herleiten' Der Mir:rtet tr'r :"' it: :

insbesondere alleärforOerfichen Brandschutzmaßnahmen auf'e Ji' ' i ' : '- )":rt:i : '

und zu unterhalten, insbesondere die von den Aufsichtsbeh.nre'r :r.rl; r i;*i;","'

Auflagen etwa trinsichflich der Feuerlöscher in Menge und Gi-rte n''''i i'1 '':1';'r{:: i i'

einzuhalten.



$ 3 Mietdauer/ Kündigungsfrist

1 Das Mietverhä11nis [erginnt am 01 .09.2013 und läuft bis zunr i i  | . ; i : . l l{, .
Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr zum Quartalsende.
Jegliche Kündigung ntuß schrift l ich erfolgen.
Das Mietverhältnis verlängert sich sti l lschweigend um 1 Jahr' \\r(;" : lrt i '  : ' t  l i ' ; tt;rtgtl! ' '19
erfolgt.

2 Während des Laufs drar Kündigungsfrist hat der Mieter die Anirrit f i .r 'r i i  
'  '- i

Vermietungsplakaten an den Fenstern und an geeigneten Sle' le "l ?1.1 ': '  'r l :;: i" '

Die Kündigrrngsfrist br-.ginnt mit Abgabe der Kündigung zu lztuf':r

3 Die Vertragsverlängerung gemäß S 545 BGB bei Fortsetzung tie' ' ; i , i i : '  :r -) i 'r€rri

nach Been-digung dLs; Mütverhältnisses durch den Mieter witi: i  a 1i i:r i i  ' i l . : ; ' ;

4 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unbr+r[.lr : l tt '  '  i : t '  r l '

Kündigung aus wichtigei Grunde durch den Vermieter haft,et rit '  ir ir l l  '  r. , I ' , /, l . iSfäll

an Miete und Betriebskosten'

$ 4 Miete

1. Der monat l iche Mietz ins beträgt für  d ie ersten sechs Monate r i iS( , '  i i i .  t  I ' r . : '  i ,  r l

Worten fü nfhu ndert netto.
Die zweiten sec,hs Monate beträgt der Mietzins 600,- Euro ntltlo r: 

" 
' t (: r'

sechshundert netto.
Nach einem Jahr beträgt der Mietzins 750,- Euro netto, in V\/onle t

siebenhu ndertfti nfzig.
Aufgrund der lr"lf lation wird die Miete jährlich um 3 7o angeholrcr

$ 5 Betriebskosten

1. Die Betriebskosten sinrd nicht in der Miete gem. S 4 enthalterr
Der Mieter ist verpflichtet, die Betriebskosten im Verhältnis clen" $ ) " r; r', 'i ''

Geschäftsfläche' von '150,00 m' zut Gesamtfläche von 134€; rn2 'rl l 'r i t '  l '

Die Betriebskos;ten berlaufen sich auf ca. 0,50 Euro pro 1 m2.

Die Betriebskosten bertragen 75,00 Euro, in Worten fünfundsiit;'bz {.t
Darin sind clie K.osten für laufende öffentl iche Lasten des Grult: ls, ':t.t: ' :; ' i ' t , i  t i  ' .eller,

Kosten der Müllbeseitigungs, Kosten der Straßen- und Gehwc"l; 'r i l l l i : l t l  ' i ,

Kosten für Regenwasser, Kosten der Sach- u. Haftpfl ichtversicht,[ttrr(l ir-.)..,, r, i i tttrm,

Wasser), Kosten für Grundgebühren Wasserzähler.

2. Daneben trägt rler Mieter die folgenden Betriebs- und Nebenktls (l 'r ir : I ' lerl,

gemieteten Bereich.
- die Kosten der Wasserversorgung
- die Kosten der Entwässerung
Der Mieter wird für seine gewerbliche Nutzung eigene Müllbeh il ' t i l ; ' i* :r-r1(; '" ' i i i  ?l ' .

Für die Versorg ung nrit Heizenergie und Strom schließ der M ir)'t( ' ':' '': .i : I 'j:ii : :1 I ') e

Verträge mit den Versorgungsunternehmen ab'

3. Erhöhen sich dle Betriebskosten, so ist der Vermieter berechtrl lt r; i i , l i  ;f i : r" :r Iclt

Erklärung in Te.xtform auf den Mieter umzulegen. Die Vorausz:;th r. ' ' ' l  : ; ' :,1 t i i  l ' t

hierdurch ab denn 1. des auf die Erklärung folgenden Monats.



4. Werden von der Stadt oder anderen Versorgern neue Kostenr r:r r:f l i :r '  l i , ,: t '  ,: : i l t
diesem Vertrag aufgeführt sind, ist der Vermieter berechtigt, r:,r=-r l:, '  :, : :.1 i '

Erklärung in Te.xtform auf den Mieter umzulegen. Die Vorau:-sz:irh 1 'r, i  : I | , i  l t
hierdurch ab denn 1. des auf die Erklärung folgenden Monats

$ 6 Zahlung von tl/liete und Betriebskosten

1. Die Miete und tletriebskosten sind monatlich im voraus, späteisl *r , ,, , i  , , l tt;tg;
eines jeden Monats, in Bar an den Vermieter zu zahlen.
Der Vermieter stellt eiine Quittung aus.

2. Über die Vorauszahlungen des Mieters ist jährlich abzurechrr{i:rn.

3. Bei ZahlunSJSVerzug des Mieters ist der Vermieter berechtigt, ' i ' t ir r: l i :r I 'r ' i : t r ; i tr
Mahnung pausr:hal Mahnkosten in Höhe von 5,- Euro sowi€ '\rrrlr r. i ! i i i ,  ir i  ' lörire

von 5 % über dem jeweil igen Basiszins der Deutschen Buncft:,r;D ri '  l i  t ir i)" ' i  i  '

machen.

4. Der Mieter kanrr Eegenüber Ansprüchen aus diesem Vertraq,:r ol,f 'rr i. i  i  : : '  :" 'nen
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen ocler e 'r

Zurückbehal turgsrecht ausüben. Das Recht auf Mietminderun:g , r  : i r :1 t l r ' , , , ' " ,1 ' : .

$ 7 Aufrechnung, Mietminderung und Vermieterpfandrecht

1. Der Mieter kann bezCrglich der Miete mit einer Gegenforderlin{f r,t.r: '  :1il:. rr it r : ' i  ;hnen
oder ein Zurücl<behaltungsrecht ausüben, wenn die Gegenfcrr"<l€ ri 'r:t i  : rrr , r l i ir:ter
vorher schrift l ich bekannt gemacht wird.

2. Der Mieter ist wegen eines Mangels der Mietsache nur dann ;:ut [ ' ,1i, 'r: j".: 1r' ) ".: i i
Mietzinses berechtigt, wenn er sich selbst nicht in Zahlungsrü<;k,,l i ,rn(l ,: ' ;f i f 'r:: ' , '

3. Bezüglich des 
'tlermieterpfandrechtes gelten die gesetzlichei'r [Ji r;, " ' ^ . i:

$ 8 Wertsicherungsklausel

1 . Wird hierbei kerne Einigung erzielt, so soll ein von der Industri, i : - r.r 'r . l  i"{. i  r, :rffrrn€t'
zu benennender Sachverständiger als Schiedsgutachter ents;nht i i :r:r r:.
Entscheidung scl l  s ich an derAnderung des Lebenshal tungsk,os e ' r i , ' : :1: : . ,Flr  r , ' ' , :nt ieren.
Die Kosten werden geteilt.

$ 9 Zustand der lVlietsache

1. Der Mieter übernimml die Mietsache in den Zustand, in dem , : , i ' l  " i t ' '  : , ' j :  ;  ' ' : . : : ,  )er
Mieter erkennt diesen Zustand als vertragsgemäß an. Der Zu:l:a rr: t v, '  i l  .., l  '  , r irr
Übergabeprotokoll festgehalten. Das Recht auf Schadenersatz v..i:{ i: '  ,, '  

' , i .:,:: i , 
rh€rf

Mänge l  gemäßS536BGBwi rdausgesch lossen .H ie rvonunb ,e r r  l rL  l r l ,  . . . i  r , i  : l e : ,h t

des Mieters auf Mängelbeseitigung.



$ 10 Versicherungen

1. Der Vermieter hat für einen ausreichenden Versicherungsscl^rt.tt;
lmmobilienobjektes Siorge zu tragen, insbesondere wird er Ve"s
Feuer- Sturm und Leltungswasserschäden abschließen uncl d rr

des Mietverhältnisses nachweisen.
2. lm Falle eines rricht vom Mieter verursachten Schadens ( z.El. 13

Wasserschaden) ist cler Vermieter verpflichtet, diese Reparalurrt
lassen. Unterläl3t er dies, so ist der Mieter berechtigt, diese,A,t'tle
Geschäftsftihrung für den Vermieter selbst oder durch dritte fat;h
lassen.

3. Der Mieter ist verpflichtet, die erforderlichen Versicherungen f i ir
eingebrachten Gegenständen abzuschließen. Gleiches gilt fi ir d
Betriebshaftpflichtversicherun g sowie einer Bau leistungsvert;ir;h
Umbauarberiten gemäß $ 10 dieses Vertrages.
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$ 11 Obhutsptl ichrt des Mieters

1 . Der Mieter verpfl ichtet sich, die Mieträume und die gemeinscltafr it , ' . ' : '  ' ,  :: i i , ' t  i  'r . inl)en
schonend und pfleglic;h zu behandeln.

2.  Schäden am Hi:rus und in den Mieträumen sind dem Vermietet  (  1r ; r  r , t r : f  i
Beauftragten unverzüglich anzuzeigen. Für durch verspätete /\n,.t: i:itl '.:''l,r' : i; :;h''e
weitere Schädern haftret der Mieter. Auch hier ist das Übergakrep' rtf)i( i l :
ausschlaggebend.

3. Der Mieter haftet derr Vermieter für Schäden, die durch Verl€rtz:t ;''.] t:;c.' 'r,t' i
obliegendenr Obhut- und Sorgfaltspflichten schuldhaft verursa<'[r 1,r 6.;',',i' r | 'i' I ' 'jieter

haftet in gleicheir Weise für Schäden, die durch ihre Angehöri$er , ir ' l :,r, '  : i i" '
Angestellten, Urrtermieter, Besucher, Lieferanten, Handwerk€ri ' u' l: ir 'r: , r)l ' ' : i  I l ier sich
mit  ihrem \ l / i l len in den Mieträumen aufhal ten oder diese auft ;utc r in,  ! ,  :111,; :  :  ,
worden sind.

4 .  DerMie terha t : i :u  bevre isen,  daße inVerschu lden ih rerse i tsoc l t . ' r  { : { ) r .  t  ^1 . ) , , r l i
genannten Personen nicht vorgelegen hat, wenn feststeht, di',r[i r, ir .ii:;. :i,]ir:it" .'
dem durch die ElenuL:ung der Mietsache abgegrenzten räurnlh:h g1:ri l;r ' :, i i irr; i
Bereich l iegen. Dies gilt nicht für Schäden an Räumen, Einric:htL ti : ir i , r r
von mehreren lt,4ietern gemeinsam genutzt werden.
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5. Der Mieter hat die Sclläden, für die er einstehen muß, sofort; iu ',r l i ;:t. , r
d ieserVerpf l ichrtung eruch nach schr i f t l icher Mahnung innerhal l l ;  ä l i l : l t  : , i ; i ' r

nicht nach, so kann der Vermieter die erforderlichen Arbeiteh i i. lu r. i, l ; - 'r , l : l
vornehmen lassen. B,ai Gefahr drohender Schäden oder unbel<a lr :,r 'r r;1,',,
Mieters beclarf es der schrift l ichen Mahnung und Fristsetzung tri, l ' t :

rj

I

6. Der Mieter hat das Mietobjekt für den von ihr genutzten Teil von ,..
freizuhalten.

$ 12 Instandhaltung un'd lnstandsetzung der Mieträume

1. Die Instandhaltung (Vüartung) und Instandsetzung (Reparatr,r[€h ;:r1 ,"r ', ' i \ l i 'c';r; '1"fir

innerhalb der tVlieträume übernimmt der Mieter bis zu einem [] lt ;, ' : ' ,  I i . l . i  . 1,t,[]0 je

Einzelfall, bei mehreren Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten insgr, s,::r '  '" ,.;: r '  i"rdoch



nur bis zu einern Betrag einer halben monatlichen Netto-Kal1.r'nie t '  . i i  t ' l-r [t er
Instandhal tung und Instandsetzung des Gebäudes (Dach ui l r r ,  F: i ' ( ; ' '  ,  i :  : ' , : r . : l ' '
verbundenen technischen Einr ichtungen und Anlagen, sowir : l  ce ,1. .  L i  ' .1" , i , ' r , - ' r  crbl iegt
dem Vermieter.

2. Der Mieter trägt außerdem ohne Rücksicht auf Verschulden r:i i l  '  i l i i i :  r i:r 'r ' i ;k.r:sten

für diejenigen Gegen:; tände, die seinem direkten und häuf igern Z r l l r r r r :  ur , . i  ,  r  ; ;e t ,  wie
Installationsgeglenstände für Elektrizität, Wasser, Gas und F{r:rizr 'r!1, $ij- l i i .c,
Einrichtungen,'\./erschlüssen von Fenstern und Türen.

3. Die Vornahme der Schönheitsreparaturen obliegt dem Mieter.

4. Kommt der Mieter seinen Verpfl ichtungen gemäß vorstehencler , , l : r; i i l  ;, . I '  '

schrift l icher Aufforderung nicht innerhalb eines Monats nach, i;o (: '  'r , : '  '  :,1 1 eler
ohne Setzung einer lr lachfrist die erforderlichen Arbeiten auf l(or lr ir '  , r:, [,/ r, :, i  i ;;
veranlassen.

5. Der Mieter hat iauftretende Schäden oder Mängel an der Mir:tr:at " ' i  r,,... ' ,rr 'r. ' :",: l t€,r '

unverzügl ich sc;hr i f t l ich anzuzeigen. Unter lässtderMieterdiesr s. : . , ' :  i .  i  r '  , :  sarzdes
d a raus e ntstehr-"nd e n Schadens verpfl ichtet.

6. Der dem Mieter zur Verfügung stehende Außenbereich ist ar-ri '  ei ; i  , ' t : : ,;1,1i; 'rcl

Mühen vom Unkrautbefall freizuhalten.

$ 13 Zulässiger Mietgebrauch

1. Der Mieter darf die baurechtlich zulässige Belastung von Str:rc;,f la , ir l i :;: l '  ;, : '  r :ht
überschreiten.

2. Der Mieter darf die vorhandenen Leitungsnetze für Elektrizität. (: i,"; 1;p-'r '  tr ' ,r :1r,r,,,, l  nur in
dem Umfange irr Anspruch nehmen, daß keine Überlastungor' 'r ,3 'r l l{ i  ,: :1',r ' i '  t igtri. '
Mängel sind hielrvon ausgenommen. Einen eventuellen Mehrl:;- '< :r ' ' , '  ' ,  1:t, i 'r. i :rt€rr

durch Erweiterungen der Zuleitung auf eigene Kosten nach vr:r '6 ; '  1.,:, " '  l : i ' i  " t, ;ng
durch den \/ern'rieter decken.

3. Sofern die Strorrn- Heizungs- oder Wasserversorgung oder die ,E 'hir,ü$r rn. ' . i  rrrr;h
einen nichtvonr Verrrieterzu vertretenden Umstand unterbroch,',rr r ' , ' j : ' i  i-:r r 'r.;. i€,r
Mieter kein Mietminderungsrecht.

$ 14 Gebrauchsüberlassung an Dritte (Untervermietung)

1. Der Mieter darf die Mieträume nur mit vorheriger schrift l icher H rl r-irrri: i  ::(rr. :r '1:: tniaters
im Rahmen desi Mietz:wecks untervermieten. Der Vermieter k.ienl :, r i ;: ;:r,.r i.r:: r üur aus
wicht igem Grund in dr:r  Person des Dri t ten (2.8.  mangelnde l lh:r ' t i : ' ,  r ' .  '1 i i : ' ,  , r  ' .

2. Bei berechtigter Venrueigerung der Erlaubnis des Vermieters lqilr:, 'r r i:rr ie + r r;ht
gem. S 540 Abs. 1 Satz 2 BGB außerordentlich kündigen

3. Bei unbefugter Untenrermietung kann der Vermieter verlangeln, ' ' ir i ; i , r : ' '  '  l ,1i:.1r: '  s,r)Lräld
wie möglich, spätestens jedoch binnen Monatsfrist das Unterrtrrie ,. 'r,r ' l  i  ' ir i  , ir rJiqll.
Geschieht dies nicht, so kann der Vermieter das Hauptmietverth ' l l 'r i  '  : ' i ,  : '  .raltung

einer Kündigurrgsfrist kündigen.



1.

$ 15 Werbemaßnahmenr

Vorrichtungen, die der Werbung oder dem Verkauf dienen (Firn ,ri 's:it
Firmenzeichen, Werbetexte, Schaukästen, Verkaufsautomaterr't ,u .t' , ,i
Außenflächen des Haiuses nur mit schriftl icher Einwill igung rJert;' i:ttt ' r
werden.
Durch die Erteilung der Einwill igung bleibt die Verpflichtung dtil; ;tl i:;:rt
gegebenenfalls erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmiguttl;e 'r citt;
unberührt. Die fi:inwill igung kann widerrufen werden, wenn hi,:rtf[ t l,:, '

vorl iegen.
lm Falle des Widerrufs, wie auch bei Räumung der Mietsache, ls tl i"t I
Wiederherste I I u n g der; a lten Zustandes ve rpfl ichtet.

Der Mieter haftr,lt derr Vermieter für alle Schäden, die im Zus'i,ln r ' " '

Vorrichtungen nach A,bs. I entstehen.

Die Beachtung der al lgemeinen technischen und behördl ich€)t l  !  ) t  t ; : ; ' l
der Anbringung und Eirhaltung sowie die deswegen erforderliclte I i, it l
obliegen ausschließlich dem Mieter

' l  i , )  '  i :

; i l .

i : )  . t  I

d,i]t''l
i lk l racht

,riie, Art

:  de ln

i  : r l '

, ;:er.cJen

: a clie
r ,  ' / ( )n

$ir)
i;le r:len

rde

: . . 1

: : i" l

i ; l '
3.

$ 16 Bauliche Veränderungen und Ausbesserungen

L Der Mieter darf bauliche Anderungen innerhalb und außerhall: d""* r,11 t,.
insbesondere Lf m- und Einbauten, Umgestaltungen, Installatir)n( r' ,:rf::
schriftl icher Einrryill igung des Vermieters vornehmen.
Die Einwill igung darf rricht versagt werden, wenn die baulichen / tr ' ' , :r . '  : i t i i ; .1

Betrieb des Mierters erforderlich sind und beim Vermieter nicltt z' nri 'r: t ' . : '
Beeinträchtig ungen fl i  h ren.
Erteilt der Verrnieter erine solche Einwill igung, ist der Mieter für d ir ; i '1r' .r i. l
baurecht l ichen Genehmigung und sOnst igen behördl ichen E.r lau, ' t t , : r i , , : :  - , : r r '

verantwortl ich und hat alle Kosten zu tragen.

2.  DerVermieterciarf  Ausbesserungen und baul icheAnderung;er:  r  t le t  r r : . t
zu deren Erhaltung, zur Abwendung drohender Gefahren oclt:r '  z t '  . i ' , tt l
Schäden nofvTsrndig vlerden, auch ohne Zustimmung des Mietrlr "i l l i

3. Ausbesserungen und bauliche Anderungen, die nicht notwerrr.;1ig ; :rt '  t:,u :
sind, dürfen ohne Zus;timmung des Mieters auch vorgollofi l t l tr lr ' l  ,vrlt(; ' i  ", i
Mieter nur unwesentlich beeinträchtigen.

4.  In den Fäl len der Abs. 2 und 3 ist  der Mieter zur angemessene n Vt i r l r r  r :  t ' t
berechtigt.

5. Der Mieter haftr:t für s;ämtliche Schäden , die im Zusammenhrii lr l{, '  '  | ,.:. ,: ,
veranlassten Biaumalinahmen entstehen.

. t . .

! t  r '  :
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$ 1 7 Verkehrssicherunglspfl icht

Der Mieter haftet für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflict, it ' '1" .; i;r i: i ' i(r::r" ; ier

Vermieter von eventurellen Ansprüchen aus der Verletzung der
Verkehrssichen.rngsp{licht in Bezug auf das Mietobjekt im Inne rt ',:t l ' i ' ;  t '  :; l 'r, :at;
umfaßt auch die Streupflicht. Das gilt nicht, wenn ein Schadoft d,.,r ' i l l t  |*l ' ' ,1:i: i i  . j l l



baulichen Zustandes rles Mietobjektes entstanden ist, dessett i3r, Ir , '  .r, r , : l  'r , : rnrueter
unterlassen hat, obglelich ihm der Schaden trotz schrift l icher ,A,nz ,), r r;, : '  r;;. r[ ,urcle.

$ 18 Betreten des Mietobjektes durch den Vermieter

1 . Der Vermieter kann die Mieträume jederzeit betreten, wenn r:rirre cl '{,1r, : l::. t : ::1fq1" f[ i; '
die Mieträume clder das komplette Anwesen vorliegt. Um die h ,r. i r i i 'r i l  , , i l
unaufschiebbarer Arbeiten festzustellen, hat der Vermieter eitt 8,,)i ' ir lu -l i ,.r.. i : zu den
üblichen Geschäftsze iten.

2 .  Wi l l  de rVermie te rdasAnwesenverkau fen ,sodar f  e rd ieMie t 'ä  r " r : ,  r  ! i 1 " ' r  t i rn i t
Kaufinteressenten an Wochentagen zu den üblichen Geschä11:,2 ri.: ' t '  :,:r 'r, ' l  -, '

3. lst das Mietverhältnis gekündigt, so dürfen die Mieträume nil:; i 'r | ) i " ' i1: irtr t
Ankündigung auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten k)firtr , lr ln " ' i i{ |

4.  Der Mieter hat r jafür z:u sorgen, dass die Räume auch währenr i  : , ( ) ' ; ' r : ' -  hr ,  i ,  i r , " rhel t
betreten werden können.

5. Falls der Vermieter in den obengenannten Fällen keinen Zugitl(, :ttt 1Jp - f ,t 's,. ' '- iunlen

hat, haftet der l4ieter für den dadurch entstandenen Schadern.

6. Bei längerer Ab,wesenheit, insbesondere für den Fall von Belri:1.311;r,t i , l ' i* :,;r lvl ieter
den Vermieter zu unterrichten und dafür Sorge zu tragen, dartr; ( c l,air :1li;1 ' : 1'
während seriner Abwesenheit betreten werden können.

$ 19 Beendigung der Mietverhältnisses

L Bei Beendigungl des lulietverhältnisses sind die Mieträume voll,:t:,:t 'r j i l t  ,.;r i; ' . .: rr l incl in
den Zustand des Übergabeprotokolls zurückzugeben. Eventuell -r ' ' ' ;r i i 'r, lr i
Reparaturen sirrd spätestens bis zur Rückgabe des Mietobjer<:les ,:r.t ' , '  ' l , l '  r i ' i '  ' .

2. Der Mieter hat alle Sc;hlüssel - auch selbstbeschafte- zurüc;l i; lu1 r,r : 'r. '  ,, i '  . '  i  'e1

haftet für säimtliche S,:häden, die dem Vermieter oder einem h'a .f t ' t: i i t '  - '  i : i  , irr
Verletzung dieser Pflichten entstehen.

3.  Hat der Mieter baul iche Veränderungen vorgenommen, ist  er  ve : ' l i : ; ' r '  ' : ,  t  i
ursprünglichen ,Zustand der Mieträume wieder herzustellen. l-)t:r ri ' ' :  '"1 ':: ' i , i l f  i , ' , : l  . 'r j()doch
verlangen, dass der lt4ieter die Veränderungen belässt, wenn <le t. it: ' ' :  , i ' : .r i,: '  .r " ' iatz der
Aufwendungen des Mieters in Höhe des Zeitwertes leistet.

4. Der Vermieter hat dar; Recht, den Vertrag vor Ablauf der Vertri lg i i l :r-t" ' , , i  '  'rcl i11en,

wenn sich der lVlieter trotz schriftlicher Aufforderung mit der ,Z.rrh - 'ti , t it , r:irne
Berücksichtigurrg der Nebenkostenvorauszahlungen mit einr:rn E :, 1';,. I '  i  rr
Monatsmieten länger als ein Monat in Verzug befindet.

$ 20 Außerordentliche Kündigung

1. Jeder Vertragspartei steht das Recht zu, das Mietverhältnis atr"rs ', l) ' l l i  t," ' t i :: '  rr: l
außerordentlicl'r fristlc,s zu kündigen.
Als wichtiger Grund zählt beispielsweise:
Eröffnung des Insolvr-är]ZVerfährens über das Vermögen des lVlie':,, r,i



Verletzung der Vertragsbedingungen durch den Mieter, trotz ;i irrl r ' '; i r
Abmahnung.

2. Endet das Mielverhältnis durch fristlose Kündigung durch ds;1 !,.1""ii,3i",
Mieter für den entstandenen Mietausfall höchstens bis zum llittc : :1,'r, ,
Mietzeit.

$ 21 Anderung der Rechtsform/ Veräußerung des Betriebes

1. Andert sich die Rechtsform des Unternehmens des Mieters, ' t ret,  rr  i , ' r ' , - ,1 ' ,-1'1,. , , i '
Handelsregister, bei cler Gewerbeanmeldung oder in anderen, fi " : :r: ,t-; r
bedeutsamen \/erhältnissen ein, so hat der Mieter dies dem 'r t ' r :r  "r i : l : r t  in ' ' r : ' i
anzuzeigen.

2. Bei Veräußerung des Betriebes des Mieters im Gesamten oclirr t l",ti t.l , j
wegen des Überrganges des Vertrages auf den Rechtsnachfolgle rrrrir 'r r '! : '

Vereinbarung nrit dent Vermieter. Ein Anspruch auf Überganrll di r:r:ri t, : '.r i -:
nicht.

$ 22 Konkurrenzschutzl Gewerbssicherungspflicht

1 . Der Vermieter verpfl ir;htet sich zum Konkurrenzschutz anderre lV' rrr :f ir. , i  'r

Gelände nicht 1'ür Firmen mit dem gleichen oder einem ähnlir: l 'rr: I i ' , ,r: j :
Der Mieter verpfl ichtet sich ebenfalls, nur Dienstleistungen 9fl1:p ',rr : ' : r ir l
sich nicht mit einem anderen Mieter überschneiden.

$ 23 Abänderung und Llnwirksamkeit einzelner Vertragsbes'tlm't ,, i ' l  : l :- : l

1. Mündliche l\eb,::nabreden haben die Vertragspartner nicht gett 'o i, '  t ' .
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2. Anderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer
Schriftform, äuoh die Aufhebung der Schriftform selbst.

3. Sollten einzelne.r Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teih
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berül"rrt ri i,
Vertrages im ührigen nicht. Die Parteien verpflichten sich vit-olnre
Fall eine wirksame ocler durchführbare Bestimmung an die St,*:lk
oder undurr:hführbaren zu setzen, die dem Geist und Zweck dr:,r
Bestimmung so weit lvie möglich entspricht; dasselbe gilt für cl:n

Löhne den 19.12.2012

,/
<:_-7.1. ,/

-.1,/--------
'Ralf Wachsmuth
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